
 

            

   
 

               

       

                Über uns… 
 Der Förderverein besteht seit 2007 und wird als gemeinnützig anerkannt.  

Das bedeutet Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.  

 Der Förderverein ersetzt nicht gesetzlich verankerte Leistungen, die der Schulträger erbringen muss. 

 Wir fördern Schulische Projekte, indem wir Gelder durch Förderanträge akquirieren. 

 Die Mittel des Fördervereins setzen sich zusammen aus den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 

Zuschüssen.  

 Wir sind zur Umsetzung von Projekten vor allem auf das ehrenamtliche Engagement von Eltern, Lehrern 

und auch außerschulischen Mitwirkenden angewiesen. Hier sind auch Interessierte angesprochen, die 

(noch) keine Mitgliedschaft besitzen. 

 

Wir helfen und unterstützen bei … 

 Der pädagogischen Förderung, insbesondere durch die Bereitstellung finanzieller Mittel. 

 Anschaffungen von Lernmitteln, Medien, Spielgeräte, … 

 Veranstaltungen wie z.B. Musiktheater, Präventionsprogramme, Schulfeste, … 

 Durchführung von schulischen Projekten. 

 Wir ersetzen nicht gesetzlich verankerte Leistungen, die der Schulträger erbringen muss! 

 

Ansprechpartner:  

Marko Pütter, Im Wienig 21 - Sundern, 0175-2478631 (1. Vorsitzender) 

Julius Mertens (2. Vorsitzender) 

Katja Reichert 

Manuela Wiegerd 

Martina Hoff 

Christina Gilbert 

Anna Eickelmann 
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An den 
Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V. 
Am Wenne 8 
59846 Sundern 

 
 

 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname oder Firma, Körperschaft 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer     Postleitzahl, Ort 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Telefon       E-Mail-Adresse 
 
Bis auf Widerruf gilt mein/unser: 
 

 Mindestbeitrag (11,- €/ Jahr)   oder    freiwillig höherer Mitgliedsbeitrag von _______,____ €/ Jahr 
 
 
Regelungen: Kündigungen müssen spätestens zum 31. Dezember dem Förderverein zugegangen sein. Die Kündigung wird dann zum jeweiligen 
neuen Jahr gültig. Beiträge sind als Spenden steuerlich absetzbar. Der Förderverein ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag ohne gesonderte Nachricht 
anzupassen, wenn dieser auf der Mitgliederversammlung verändert wird.  
Datenschutz: Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Förderverein 
benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG für den Verein erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.  
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die 
Mitgliederverwaltung. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist nicht zulässig. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                             Unterschrift 

 
 

Einzugsermächtigung (nur Bankeinzug, daher bitte ausfüllen) 
 

 
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V., ab sofort die fälligen 
Jahresbeiträge zu Lasten meines/unseres Kontos 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber      Bankinstitut 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
IBAN       BIC 

 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Zahlungsempfänger: Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V., Am Wenne 8, 59846 Sundern 
 
Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                               Unterschrift 
 


